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Amtliche Verlautbarung der österreichischen Sozialversicherung im Internet: www.avsv.at 

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
 

Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger veröffentlicht gemäß § 645 Abs. 3 ASVG: 

Mutter-Kind-Pass-Gesamtvertrag (kompilierte Fassung) 
 

Stand: 1. September 2011 

Die Verlautbarung www.avsv.at, Nr. 141/2010 vom 25. 6. 2010 ist damit gegenstandslos (Änderung im § 8 Abs. 1). 
 

Gesamtvertragliche Vereinbarung 

abgeschlossen gemäß § 35 Abs. 3 des Kinderbetreuungsgeldgesetzes 2001, BGBl. I Nr. 103/2001, in der Fassung des 
Bundesgesetztes vom 17. November 2009, BGBl. I Nr. 116/2009 (früher: § 34a des Familienlastenausgleichsgeset-
zes 1967 in der Fassung des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1973, BGBl. Nr. 29/1974), zwischen der Österreichi-
schen Ärztekammer, Bundeskurie der niedergelassenen Ärzte (früher: Österreichische Ärztekammer), für ihren Wir-
kungsbereich mit Vollmacht und mit Zustimmung der Ärztekammern in den Bundesländern einerseits und dem Haupt-
verband der österreichischen Sozialversicherungsträger andererseits. 

§ 1. Diese Gesamtvertragliche Vereinbarung regelt die Durchführung der ärztlichen Untersuchungen von Schwan-
geren und Neugeborenen gemäß den Bestimmungen des § 7 Abs. 1 des Kinderbetreuungsgeldgesetzes (früher: § 33 
Abs. 2 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 in der Fassung des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1973, BGBl. 
Nr. 29/1974) durch die Vertragsärzte/Vertragsärztinnen der im § 3 Abs. 2 bezeichneten Krankenversicherungsträger. 

§ 2. In diese Gesamtvertragliche Vereinbarung werden die zwischen dem Hauptverband der österreichischen So-
zialversicherungsträger für die im § 3 Abs. 2 bezeichneten Krankenversicherungsträger einerseits und der österreichi-
schen Ärztekammer und den im § 3 Abs. 1 bezeichneten Ärztekammern andererseits abgeschlossen Gesamtverträge und 
zugehörigen Honorarordnungen rezipiert. 

§ 3. (1) Diese Gesamtvertragliche Vereinbarung wird von der Österreichischen Ärztekammer für folgende Ärzte-
kammern abgeschlossen: 

Ärztekammer für Burgenland 

Ärztekammer für Kärnten 

Ärztekammer für Niederösterreich 

Ärztekammer für Oberösterreich 

Ärztekammer für Salzburg 

Ärztekammer für Steiermark 

Ärztekammer für Tirol 

Ärztekammer für Vorarlberg 

Ärztekammer für Wien 

(2) Diese Gesamtvertragliche Vereinbarung wird vom Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträ-
ger für folgende Versicherungsträger abgeschlossen: 

Wiener Gebietskrankenkasse 

Niederösterreichische Gebietskrankenkasse 

Oberösterreichische Gebietskrankenkasse 

Burgenländische Gebietskrankenkasse 

Steiermärkische Gebietskrankenkasse 

Kärntner Gebietskrankenkasse 

Salzburger Gebietskrankenkasse 

Tiroler Gebietskrankenkasse 

Vorarlberger Gebietskrankenkasse 

Betriebskrankenkasse Austria Tabak 

Betriebskrankenkasse der Wiener Verkehrsbetriebe 

Betriebskrankenkasse Mondi 
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Betriebskrankenkasse VOEST Alpine Bahnsysteme 

Betriebskrankenkasse Zeltweg 

Betriebskrankenkasse Kapfenberg 

Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter 

Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau 

Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft 

Sozialversicherungsanstalt der Bauern 

§ 4. (1) Die Durchführung der Untersuchung der in § 35 Abs. 1 des Kinderbetreuungsgeldgesetzes (früher: § 34a 
Abs. 1 des Familienlastenausgleichgesetzes) angeführten Personen sowie die Eintragung der erhobenen Daten und 
Untersuchungsergebnisse in den Mutter-Kind-Pass (Anlage 1) obliegt den in § 1 bezeichneten Vertragsärzten/Ver-
tragsärztinnen auch dann, wenn sie nicht zu allen in § 3 Abs. 2 genannten Versicherungsträgern in einem Vertragsver-
hältnis stehen. 

(2) Der Vertragsarzt/Die Vertragsärztin bestätigt die Durchführung der in § 1 genannten Untersuchungen und sen-
det bei Haus(Heim)entbindungen nach der Untersuchung des Neugeborenen die dem Mutter-Kind-Pass entnommenen 
Statistikblätter dem Statistischen Zentralamt zu. 

(3) Die im § 35 Abs. 1 des Kinderbetreuungsgeldgesetzes (früher: § 34a Abs. 1 des Familienlastenausgleichgeset-
zes) angeführten Personen weisen ihren Anspruch dem untersuchenden Arzt/der untersuchenden Ärztin auf die in den 
im § 2 angeführten Gesamtverträgen vorgesehenen Weise (Anmerkung der Redaktion: die Wortfolge „ ,zum Beispiel 
durch den Kranken-, Überweisungs- oder Verrechnungsschein, die Arzthilfeanzeige, den Beitragszahlungsnachweis 
oder den Pensionsabschnitt,“ hat sich durch den Einsatz der e-card überholt) nach. 

§ 5. (1) Die vertragsärztlichen Leistungen gemäß § 4 Abs. 1 und 2 werden nach Maßgabe der folgenden Absätze 
mit den jeweils in den Honorarordnungen der im § 2 erwähnten Gesamtverträge vorgesehenen Honoraren abgegolten. 

(2) Gegenüber der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft sind die gemäß § 4 Abs. 1 und 2 er-
brachten vertragsärztlichen Leistungen mit dem jeweils geltenden Sachleistungstarif zu verrechnen. 

(3) Bei Untersuchung Anspruchsberechtigter, die keinem Versicherungsverhältnis in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung unterliegen, werden die Leistungen nach Abs. 2 vergütet; bei den von einer in Anlage 2 angeführten Kranken-
fürsorgeanstalt Betreuten werden diese Leistungen nach den für diese Anstalten geltenden Gesamtverträgen und Hono-
rarordnungen abgegolten. 

§ 6. In die Honorarordnungen (den Kostenzuschusstarif) werden folgende Sonderleistungspositionen aufgenom-
men, für die ab 1. Jänner 2002 folgende Tarife gelten: 
 a) Erste bis fünfte Untersuchung der Schwangeren gemäß § 3 Abs. 2 bis 6 der Verordnung BGBl. II 

Nr. 470/2001, ausgenommen die interne Untersuchung gemäß § 3 Abs. 3 der Verordnung 
BGBl. II Nr. 470/2001, durchführbar von Vertragsärzten/Vertragsärztinnen für Allgemeinmedizin 
oder Vertragsfachärzten/Vertragsfachärztinnen für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, je .............. 
 ........................................................................................................ € 18,02,- 

 b) Interne Untersuchung der Schwangeren gemäß § 3 Abs. 3 der Verordnung BGBl. II Nr. 470/2001, 
durchführbar von Vertragsärzten/Vertragsärztinnen für Allgemeinmedizin oder Vertragsfachärz-
ten/Vertragsfachärztinnen für Innere Medizin ............................... € 11,55,- 

 c) Untersuchung des Neugeborenen gemäß § 7 Abs. 2 der Verordnung BGBl. II Nr. 470/2001, 
durchführbar von Vertragsärzten/Vertragsärztinnen für Allgemeinmedizin oder Vertragsfachärz-
ten/Vertragsfachärztinnen für Kinder- und Jugendheilkunde, sofern diese Untersuchung nicht be-
reits auf einer Geburtsstation durchgeführt wurde ......................... € 17,88,- 

 d) Acht Untersuchungen des Kindes gemäß § 7 Abs. 3 bis 6 und § 9 Abs. 2 bis 5 der Verordnung 
BGBl. II Nr. 470/2001, ausgenommen die orthopädische Untersuchung gemäß § 7 Abs. 3 der 
Verordnung BGBl. II Nr. 470/2001, die Untersuchung des Hals-, Nasen- und Ohrenbereiches ge-
mäß § 7 Abs. 5 der Verordnung BGBl. II Nr. 470/2001 und die Augenuntersuchungen gemäß § 7 
Abs. 6 und § 9 Abs. 2 der Verordnung BGBl. II Nr. 470/2001, durchführbar von Vertragsärz-
ten/Vertragsärztinnen für Allgemeinmedizin oder Vertragsfachärzten/Vertragsfachärztinnen für 
Kinder- und Jugendheilkunde, je .................................................... € 21,80,- 

 e) Orthopädische Untersuchung des Kindes gemäß § 7 Abs. 3 der Verordnung BGBl. II 
Nr. 470/2001, durchführbar von Vertragsärzten/Vertragsärztinnen für Allgemeinmedizin, Ver-
tragsfachärzten/Vertragsfachärztinnen für Kinder- und Jugendheilkunde oder Vertragsfachärz-
ten/Vertragsfachärztinnen für Orthopädie und orthopädische Chirurgie......  ......................€ 11,55,- 

 f) Untersuchung des Hals-, Nasen- und Ohrenbereiches des Kindes gemäß § 7 Abs. 5 und § 14 
Abs. 2 der Verordnung BGBl. II Nr. 470/2001, durchführbar von Vertragsärzten/ Vertragsärztin-
nen für Allgemeinmedizin, Vertragsfachärzten/Vertragsfachärztinnen für Kinder- und Jugendheil-
kunde oder Vertragsfachärzten/Vertragsfachärztinnen für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten .... 
 ........................................................................................................ € 17,95,- 

 g) Augenuntersuchung des Kindes gemäß § 7 Abs. 6 der Verordnung BGBl. II Nr. 470/2001, durch-
führbar von Vertragsärzten/Vertragsärztinnen für Allgemeinmedizin, Vertragsfachärzten/Ver-
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tragsfachärztinnen für Kinder- und Jugendheilkunde oder Vertragsfachärzten/Vertragsfach-
ärztinnen für Augenheilkunde und Optometrie .............................. € 17,95,- 

 h) Augenuntersuchung des Kindes gemäß § 9 Abs. 2 der Verordnung BGBl. II Nr. 470/2001, durch-
führbar von Vertragsfachärzten/Vertragsfachärztinnen für Augenheilkunde und Optometrie .......... 
 ........................................................................................................ € 21,80,- 

 i) Ultraschalluntersuchung der kindlichen Hüften gemäß § 11 Abs. 1 und § 14 Abs. 3 der Verord-
nung BGBl. II Nr. 470/2001, in der ersten Lebenswoche, sofern die Entbindung nicht in einer 
Krankenanstalt erfolgte bzw. in der 6. bis 8. bzw. 12. bis 16. Lebenswoche, durchführbar von Ver-
tragsfachärzten/Vertragsfachärztinnen für Kinder- und Jugendheilkunde, Vertragsfachärz-
ten/Vertragsfachärztinnen für Orthopädie und orthopädische Chirurgie oder Vertragsfachärz-
ten/Vertragsfachärztinnen für Radiologie (medizinische Radiologie-Diagnostik), jeweils nur bei 
entsprechender Ausbildung und Geräteausstattung ........................ € 29,07,- 

Mit den Tarifen gemäß lit. a) bis i) sind auch die administrativen Tätigkeiten des Vertragsarztes/der Vertragsärztin 
abgegolten. Bei den Untersuchungen nach lit. e) bis i) sind neben den Tarifen für diese Sonderleistungspositionen in-
nerhalb des Geltungsbereichs dieser Gesamtvertraglichen Vereinbarung keine zusätzlichen Honorare für Einzelleistun-
gen verrechenbar. Mit Vertragsärzten/Vertragsärztinnen für Allgemeinmedizin können bei entsprechender Ausbildung 
und Geräteausstattung hinsichtlich der Untersuchung gemäß lit. i) Sondervereinbarungen nach § 3 des Einzelvertrages 
abgeschlossen werden, wenn auf Landesebene zur Sicherung einer flächendeckenden Versorgung im Einvernehmen 
zwischen Ärztekammer und Krankenversicherungsträger Bedarf festgestellt wird. 

§ 7. Die abgeschlossenen Untersuchungsfälle werden nach den Bestimmungen der im § 2 erwähnten Gesamtver-
träge und zugehörigen Honorarordnungen in der jeweils geltenden Fassung mit dem zuständigen Versicherungsträger 
abgerechnet; hierbei hat zu gelten, dass Leistungen für den Mutter-Kind-Pass nach den vorgenannten Honorarregelun-
gen den in den Gesamtverträgen allenfalls enthaltenen Staffelungen oder Limitierungen usw. dann nicht unterworfen 
sind, wenn im gleichen Abrechnungszeitraum keine anderen Sonderleistungen für den gleichen Leistungsfall verrechnet 
werden. Die im § 6 genannten Leistungen unterliegen keiner Staffelung oder Limitierung etc. 

§ 8. (1) Die Gesamtvertragliche Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Sie kann von jedem Ver-
tragsteil unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist jeweils zum 30. Juni oder 31. Dezember mit einge-
schriebenem Brief aufgekündigt werden. 

(2) Anmerkung der Redaktion: die Wortfolge „Die Gültigkeit der im § 6 vereinbarten Honorarsätze ist mit 31. 
März 1975 befristet.“ ist überholt. 

(3) Diese Gesamtvertragliche Vereinbarung tritt am 1. April 1974 in Kraft. 
 
 
 
 
 
 

Anlage 1 

Anmerkung der Redaktion: 
War nie Vertragsbestandteil und wurde auch in den Folgejahren nie vereinbart. 
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Anlage 2 
 
 
 
Kurzbezeichnung Titel Adresse 

1 Krankenfürsorgeanstalt der Bediensteten der Stadt Wien 
Schlesingerplatz 5 
1081 Wien 

2 Krankenfürsorgeanstalt der Beamten der Stadtgemeinde Baden 
Hauptplatz 1, Rathaus 
2500 Baden/Wien 

[3] Anmerkung der Redaktion: „3“ hat es nie gegeben.  

4a Krankenfürsorge für die Beamten der Landeshauptstadt – Linz 
Altes Rathaus 
4041 Linz 

4b Kranken- und Unfallfürsorge für oberösterreichische Gemeinden 
Spittelwiese 4 
4021 Linz 

4c Krankenfürsorgeanstalt für oberösterreichische Landesbedienstete 
Promende 28 
4021 Linz 

4d Oberösterreich Lehrer-Kranken- und Unfallfürsorge 
Leonfeldner Straße 11 
4041 Linz 

4e Krankenfürsorgeanstalt der Beamten der Stadt Steyr 
Stadtplatz 27 
4400 Steyr 

4f Krankenfürsorge für die Beamten der Stadt Wels 
Stadtplatz 1 
4600 Wels 

5a Krankenfürsorgeanstalt für die Beamten der Landeshauptstadt Graz 
Schmiedgasse 26 
8010 Graz 

5b entfällt   

6 Krankenfürsorgeanstalt für die Beamten der Stadt Villach 
Rathaus 
9500 Villach 

7a 
Krankenfürsorgeanstalt der Magistratsbeamten der Landeshauptstadt 
Salzburg 

Schloss Mirabell 
5024 Salzburg 

7b Krankenversicherungsfonds der Beamten der Gemeinde Badgastein 
Kaiser-Franz-Josef-Str. 1 
5640 Badgastein 

7c Krankenfürsorgeeinrichtung der Beamten der Stadtgemeinde Hallein 
Schöndorferplatz 14 
5400 Hallein 

8a entfällt   

8b Kranken- und Unfallfürsorge der Tiroler Gemeindebeamten 
Adamgasse 7a 
6010 Innsbruck 

8c Kranken- und Unfallfürsorge der Tiroler Landesbeamten 
Wilhelm-Greil-Str.17/II 
6010 Innsbruck 

8d Kranken- und Unfallfürsorge der Tiroler Landeslehrer 
Wilhelm-Greil-Str.17/II 
6010 Innsbruck 

9 Krankenfürsorgeanstalt der Beamten der Landeshauptstadt Bregenz 
Rathausstraße 4 
6900 Bregenz 
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